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1. Vorbemerkung 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) und das Bundeskartellamt haben am 2. Februar 2026 die öf-

fentliche Konsultation der Fragebögen für das Monitoring in den Bereichen Strom und Gas er-

öffnet. Über die Ergebnisse des Monitorings zur Wahrnehmung ihrer Regulierungsaufgaben in 

den Bereichen Elektrizität und Gas, insbesondere zur Herstellung von Markttransparenz, hat 

die Bundesnetzagentur gemäß § 63 Abs. 3 EnWG jährlich einen Bericht zu veröffentlichen. Das 

Bundeskartellamt ist nach § 48 Abs. 3 GWB zuständig für das Monitoring über den Grad der 

Transparenz, auch der Großhandelspreise sowie über den Grad und die Wirksamkeit der 

Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene auf 

den Strom- und Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen. Der vom Bundeskartellamt 

zu erstellende Bericht ist in den Monitoringbericht der BNetzA aufzunehmen. 

Bereits im Vorfeld dieser Konsultation zu den Erhebungsbögen für das Monitoring Energie 

2026 hatte die Bundesnetzagentur einen umfangreichen Erhebungsbogen zur Weiterentwick-

lung der Qualitätsregulierung für Stromverteilnetzbetreiber zur Konsultation gestellt (GBK-26-

02-1#1). Zu diesem separaten Konsultationsverfahren hat der BDEW bereits gesondert Stel-

lung genommen. Beide Erhebungen sollen parallel vom 16. März bis 30. April 2026 erfolgen. 

2. Grundsätzliches 

Äußerst bedauerlich ist die wie in den Vorjahren viel zu geringe Konsultationsdauer von nur 12 

Tagen. Fundierte Einschätzungen der Branche zu den geänderten Erhebungsbögen sind in die-

sem unnötig kurzen Zeitraum kaum zu leisten.  

Wie bereits in den letzten Jahren in unseren Stellungnahmen angemerkt, erfordert der im-

mense Umfang der Erhebungen zum jährlichen Monitoringbericht bei allen Unternehmen und 

Wertschöpfungsstufen der Strom- und Gaswirtschaft großen Aufwand. Die Ermittlung der Da-

ten für die Vielzahl von Abfragen in den einzelnen Fragebögen bindet in den Energieversor-

gungsunternehmen immer mehr Ressourcen und verursacht hohe Kosten. Die Belastung der 

Unternehmen durch die Monitoringerhebungen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen – 

mit Ausnahme der Erhebung 2024, bei der erstmalig für die Unternehmen spürbare Erleichte-

rungen durch entsprechende Streichungen erreicht werden konnten.  

Den diesjährigen Streichungen stehen erneut zahlreiche neue Fragestellungen gegenüber. Es 

wäre wünschenswert gewesen, wenn die BNetzA und das Bundeskartellamt ihre erfolgreichen 

Arbeiten zur Reduktion des Erhebungsaufwandes aus 2024 aufgegriffen und weitere spürbare 

Erleichterungen für die Unternehmen im Rahmen der Erhebung realisiert hätten. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Monitoringberichte/Datenerhebung/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/GBK/Ebene2_Methoden/Qualitaetsregulierung_2026/start.html
https://www.bdew.de/media/documents/bdew_stellungnahme_datenerhebung_netzleistungsfaehigkeit_oeffentlich_1.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/bdew_stellungnahme_datenerhebung_netzleistungsfaehigkeit_oeffentlich_1.pdf
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Wie bereits in 2025 bedeutet auch in 2026 für alle Stromverteilnetzbetreiber die parallele Er-

hebung weiterer Daten zur Qualitätsregulierung eine unverhältnismäßig große zusätzliche Be-

lastung.  

Der BDEW fordert die BNetzA und das Bundeskartellamt dringend auf, sowohl bei der Erhe-

bung 2026 und auch bei den zukünftigen Erhebungen zum Monitoring Energie – ähnlich wie 

in 2024 – weitere spürbare Erleichterungen für die Unternehmen durch entsprechende 

Streichungen zu realisieren. Diese Entlastungen sind insbesondere vor dem Hintergrund an-

gezeigt, dass sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag, in der Modernisierungsagenda 

sowie in der Föderalen Modernisierungsagenda zu effizienteren Prozessen und einem Ab-

bau bürokratischer Belastungen bekannt hat.  

3. Anmerkungen zu den einzelnen Fragebögen 

3.1 Fragebogen 03 – Verteilnetzbetreiber Elektrizität 

Zu 1.2 Oberste Muttergesellschaft  

› Die Frage war im Fragebogen „Händler und Lieferanten Gas“ bisher mit dem Zusatz 

„nur sofern bekannt“ versehen. Diese Formulierung sollte beibehalten werden. Für 

den Fall, dass kein Mehrheitseigner vorhanden ist, stellt sich die Frage, welche Gesell-

schaft im jeweiligen Kontext als oberste Muttergesellschaft anzusehen ist. Es sollte da-

her eine eindeutige, klare und belastbare Definition des Begriffs oberste Muttergesell-

schaft vorgenommen werden, um insbesondere die Anwendung auf Eigentümerstruk-

turen ohne beherrschenden Anteilseigner eindeutig zu regeln und Auslegungsspiel-

räume zu vermeiden. 

Zu 2.1  Installierte Leistung aller EE-Anlagen über alle Netzebenen 

› Zur Sicherstellung einer vollständigen und konsistenten Datenerhebung sollte klarge-

stellt werden, dass sich die Abfrage auf sämtliche Netz- und Umspannebenen bezieht, 

um Klarheit über den Umfang der abzufragenden installierten Leistungen zu schaffen. 

Die entsprechende Frage wird aktuell in der Festlegung der Datenerhebung zur Weiter-

entwicklung der Qualitätsregulierung hinsichtlich der Netzleistungsfähigkeit im Strom-

bereich (GBK-26-02-1#1) bereits differenziert nach Netz- und Umspannebenen abge-

fragt. Eine Harmonisierung der Definitionen bzw. eine Streichung dieser Abfrage im 

Monitoring aufgrund von Redundanz wäre daher zweckmäßig, um methodische Brü-

che und Interpretationsspielräume zu vermeiden. Der BDEW spricht sich im Sinne des 

Bürokratieabbaus eindeutig für eine Streichung aus.  
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Zu 2.2 Status der Anfragen und Anschlusszusagen von Batteriespeichern  

› Unklar bleibt, auf welchen Zeitraum sich die Formulierung „Zusagen¹) für im Jahr 2025 

angefragte Anschlussbegehren“ bezieht. Ist damit gemeint, dass sämtliche Zusagen er-

fasst werden sollen, die im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2025 für jene Anschlussbe-

gehren erteilt wurden, die im Jahr 2025 angefragt wurden? Eine Klarstellung scheint 

zwingend erforderlich, um eine einheitliche und belastbare Datenerhebung sicherzu-

stellen. Zudem erstreckt sich der Abfragezeitraum für die neu in 2.2 aufgenommenen 

Fragen bis zum 01.04.2026, obwohl der Datenerhebungszeitraum bereits am 

16.03.2026 beginnt. Da zur Beantwortung der Abfrage eine umfangreiche Datenaufbe-

reitung und -verarbeitung (ggf. unter Anbindung verschiedener Systeme) erforderlich 

ist, sollte der angesetzte Abfragezeitraum kritisch hinterfragt werden. Wir schlagen 

vor, den Abfragezeitraum bis zum 01.03.2026 zu verkürzen, um eine klare zeitliche Ab-

grenzung zum Beginn des Datenerhebungszeitraums ab dem 16.03.2026 sicherzustel-

len und eine störungsfreie Datenaufbereitung zu gewährleisten. 

› Darüber hinaus ist anzumerken, dass Daten zur Anzahl der Zusagen von Speichern in 

2025 bereits in der parallelen Datenerhebung 2026 zur Weiterentwicklung der Quali-

tätsregulierung abgefragt werden (5.1.4, aggregiert in 5.4). Zur Vermeidung von Dop-

pelabfragen sollte die Frage im Monitoring entfallen. 

Zu 3.3 Jahreshöchstlast  

› Gemäß § 23c Abs. 3 S. 1 Nr. 1 EnWG müssen Stromverteilnetzbetreiber bereits die Jah-

reshöchstlast pro Netz- und Umspannebene veröffentlichen. Im Fragebogen für das 

Monitoring 2026 ist hingegen die „Gesamte Jahreshöchstlast aller Entnahmen (Letzt-

verbraucher und fremde Weiterverteiler) im Netz über alle Netzebenen“ vorgesehen. 

Wir bitten um eine Erläuterung der BNetzA, weshalb sie zusätzlich zu den in § 23c Abs. 

3 S. 1 Nr. 1 EnWG geforderten Angaben eine abweichend definierte Jahreshöchstlast 

erheben will, die zu einer weiteren Belastung der Netzbetreiber führt. 

Zu 3.4 Rückspeisung  

› Die BNetzA möchte eine Kennzahl einführen, mit der die Energiewendebetroffenheit 

der Netzbetreiber durch die Rückspeiseleistung aus fremden Netzen beurteilt werden 

kann. Hierbei ist zu beachten, dass Rückspeisungen sowohl aus fremden nachgelager-

ten Netzen als auch aus fremden Netzen auf gleicher Ebene erfolgen können. Zur Si-

cherstellung einer vollständigen und konsistenten Datenerhebung sollte klargestellt 

werden, dass auch die Rückspeisung aus fremden Netzen auf gleicher Ebene erfasst 

werden soll. Des Weiteren sollte klargestellt werden, dass sich die Abfrage auf 
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sämtliche Netz- und Umspannebenen bezieht, um Klarheit über den Umfang der abzu-

fragenden Daten zu schaffen. 

Zu 3.5 Investitionen und Aufwendungen in Netzinfrastruktur  

› Der BDEW regt an, folgende zwei zusätzliche Datenpunkte aufzunehmen:  

1. Investitionen Neubau / Ausbau Erweiterung 2027 in Euro, 

2. Investitionen Erhalt / Erneuerung 2027 in Euro. 

Die zuständige Beschlusskammer der Bundesnetzagentur wird gemäß Festlegung von 

Methoden für die Ermittlung eines pauschalen Kapitalverzinsungssatzes (GBK-25-02-

3#1), Tenorziffer 5.2 den Fremdkapitalzinssatz für Bestandsvermögen des Basisjahres 

unter Berücksichtigung von gewichteten jährlichen Investitionsvolumina ermitteln. Un-

ter Randziffer 292 vorstehender Festlegung wird der Monitoringbericht Energie als bei-

spielhafte Datenquelle für die hier relevanten Investitionsvolumina genannt. 

 

Der zu bestimmende Fremdkapitalzinssatz als Komponente des Kapitalverzinsungssat-

zes prägt das regulatorische Budget für kalkulatorische Kapitalkosten der fünften Regu-

lierungsperiode mit. Netzbetreiber sollen in die Lage versetzt werden, ihre tatsächli-

chen und effizienten Fremdkapitalzinsen in der fünften Regulierungsperiode erlösen zu 

können. Indem ein erstes Planjahr für Investitionen im Monitoringbericht Energie dar-

gestellt wird, kann die Ermittlung des Fremdkapitalzinssatzes durch die zuständige Be-

schlusskammer robuster erfolgen, die Qualität der Festlegung des Kapitalverzinsungs-

satzes angehoben und dem Zweck besser gedient werden. Der zusätzliche Datenpunkt 

bietet der Beschlusskammer der Bundesnetzagentur Sachargumente für eine entspre-

chende Gewichtung der einzelnen Jahreszinswerte.  

Indem lediglich auf das erste Planjahr abgestellt wird, ist sichergestellt, dass die Güte 

der Investitionsvolumina für 2027 hoch ist. Diese Daten sind belastbar, weil sie von den 

Netzbetreibern aus den vorliegenden von den jeweiligen Aufsichtsgremien verabschie-

deten Wirtschaftsplänen zu entnehmen sind. Insbesondere das erste Planjahr ist sehr 

valide, weil zum Beispiel exogene Finanzierungskennzahlen zwingend einzuhaltende 

Planprämissen darstellen. Eine deutliche Überschätzung von Planinvestitionen ist da-

mit unwahrscheinlich. Die Monitoringberichte Energie können als Beleg für die gute 

Vorhersagequalität von Investitionen durch die Netzbetreiber herangezogen werden. 

Vergleicht man beispielsweise die jeweiligen Istwerte mit den entsprechenden Progno-

sewerten der Berichte ab 2010, dann ergibt sich eine mittlere Prognoseüberschreitung 

von deutlich unter einem Prozentpunkt.  Ein weiterer Beleg wären die den Regulie-

rungsbehörden vorliegenden Abweichungen zwischen Anlagenzugängen im Rahmen 
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von beantragten Kapitalkostenaufschlägen und den tatsächlich realisierten Anlagenzu-

gängen.  

Zu 4.1.3 bis 4.1.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen  

› Die Wahl des Modul 3 für die Abrechnung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen kann 

nur in Kombination mit Modul 1 erfolgen. Vor diesem Hintergrund wird um Klärung ge-

beten, ob die MaLos mit Modul 1+3 sowohl in der Zeile 2 „Anzahl MaLo Modul 1“ als 

auch in der Zeile 4 „Anzahl MaLo Modul 3“ anzugeben sind. 

Zu 5.2 Maximale zeitgleiche abgeregelte Erzeugungsleistung aller EE-Erzeugungsanlagen 

durch Engpässe im eigenen Netz über alle Netzebenen (NS bis HöS) für das Kalenderjahr 

2025 

› Eine zusätzliche bundesweite Abfrage dieser Daten bei allen Netzbetreibern sollte ent-

fallen, da die BNetzA den zeitgleichen Wert über alle Netzbetreiber auf Basis der Redis-

patch-Monatsmeldungen selbst berechnen kann. So enthalten die übermittelten Re-

dispatch-Monatsmeldungen den Zeitpunkt, die Zeitdauer, den Energieträger, den ver-

antwortlichen Netzbetreiber und die abgeregelte Arbeit, womit eine Berechnung der 

zeitgleichen Leistung möglich ist. Sollte eine Erhebung bei den einzelnen Netzbetrei-

bern erfolgen, können die Werte aufgrund unterschiedlicher Zeitpunkte des Maxi-

mums nicht aggregiert werden, weshalb eine Abfrage im Rahmen des Monitorings 

nicht zielführend ist. Zudem wäre bei einer Erhebung bei den einzelnen Netzbetreibern 

klarzustellen, ob sich die Abfrage auf sämtliche Netz- und Umspannebenen bezieht 

und ob nur Abschaltmaßnahmen zu erfassen sind, die aufgrund des Netzengpasses 

entschädigungspflichtig waren. Sollte sich die Abfrage nur auf die Netzebenen NS, MS, 

HS oder HöS beziehen, wäre klarzustellen, ob hierbei die Ebene des Engpasses oder die 

Ebene der abgeschalteten Anlagen betrachtet werden muss. 

Zu 6.3 Marktlokationen von Heizstromkunden 

› Die neuen Abfragezeilen unter 6.3 „davon mit getrennter Messung“ sind jeweils ent-

sprechend zu spezifizieren oder zu streichen. Die Unterscheidung zwischen Anlagen 

mit getrennter bzw. gemeinsamer Messung existiert historisch bedingt bei den Nacht-

speicherheizungen und können nur dort sinnvoll ausgewertet werden. Bei den Markt-

lokationen für die Belieferung von Haushaltskunden, die mit Heizstrom (Wärme-

pumpe) beliefert werden, kann es sich ausschließlich um separat gemessene Anlagen 

handeln, die auf Grund der Übergangsbestimmungen der Festlegungen BK6-22-

300/BK8-22/010-A noch nicht in die Neuregelung zu § 14a EnWG überführt worden 

sind. Des Weiteren ist eine Klarstellung erforderlich, ob die Wärmepumpen-Anlagen 
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mit Modul 2 (s. Fragestellung 4.1.3) hier in dieser Kategorie ebenfalls zu berücksichti-

gen sind. 

› Die Frage „Falls Ihr Unternehmen über mehr als ein Netzgebiet verfügt: Bitte geben Sie 

die Entnahmemenge an Heizstrom für jedes der Netzgebiete Ihres Unternehmens (in 

kWh) an“ sollte konkretisiert werden, da Netzgebiete keine Namen haben. Lediglich 

der Netzbetreiber oder ein Konzessionsgebiet können mit Namen aufgeführt werden. 

Zu 8.1 Lieferantenwechsel aller Letztverbraucher i.S.d GPKE 

Redaktionelle Anmerkung zu „Wird zur selben Marktlokation im Kalenderjahr 2024 mehrfach 

der Geschäftsvorfall des Lieferantenwechsels gemeldet, ist jeder Geschäftsvorfall einzeln zu 

zählen“: Unseres Erachtens ist hier eine Korrektur der Jahresangabe erforderlich (von 2024 auf 

2025) 

Zu 9.1 Anzahl Unterbrechungen im Auftrag des Grund-/Ersatzversorgers* oder eines ande-

ren Lieferanten 

Die Frage sollte im Sinne der Datensparsamkeit gestrichen werden, da die Gesamtanzahl be-

reits im Rahmen der quartalsweisen Erhebung erfasst wird. Zudem bestehen Unklarheiten 

hinsichtlich einzelner Datumsangaben: Im Passus „Bitte geben Sie die Anzahl der derzeit ge-

sperrten Marktlokationen zum Stichtag 01.04.2025 an“ erscheint die Angabe des Jahres 2025 

nicht konsistent. Es ist klarzustellen, ob an dieser Stelle der 01.04.2026 gemeint ist. Ebenso ist 

im Satz „Bitte geben Sie die Anzahl der Marktlokationen an, die im Jahr 2024 mehrfach ge-

sperrt wurden“ zu prüfen, ob richtigerweise das Jahr 2025 gemeint ist, da sich die übrigen Fra-

gestellungen der Erhebung auf dieses Jahr beziehen. 

 

3.2 Fragebogen 04 – Lieferanten Elektrizität  

Zu 2.2.1 Abfrage Grundversorgerstatus / Zusatzfrage „Falls ja, in welchen Netzgebieten ist 

Ihr Unternehmen als Grundversorger tätig?“ 

› Die Frage sollte konkretisiert werden, da Netzgebiete keine Namen haben. Lediglich 

der Netzbetreiber oder ein Konzessionsgebiet können mit Namen aufgeführt werden. 

Zu 2.5  

› Die beiden nachfolgenden Formulierungen sind missverständlich bzw. unklar (sofern 

die durchgestrichenen und gelb markierten Abschnitte wegfallen würden, könnte zu-

mindest der Sinn erfasst werden): 
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o „Elektrizitätsabgabe an Heizstromkunden, die über die Grundversorgung in den 

Netzgebieten, in denen Ihr Unternehmen die Grundversorgung mit Elektrizität 

durchführt (in kWh)“ 

o „Elektrizitätsabgabe an Heizstromkunden, die über die Grundversorgung in den 

Netzgebieten, außerhalb der Grundversorgung in den Netzgebieten, in denen 

Ihr Unternehmen die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt (in kWh)“ 

› Siehe hierzu auch Anmerkung zu Punkt 2.2.1, die hier ebenfalls gilt.     

Zu 2.5.1  

› Wenn Modul 3 als Antwortoption vorgesehen ist, muss es auch in der Fragestellung er-

scheinen. 

 

3.3 Fragebogen 08 - Verteilernetzbetreiber Gas 

Allgemeine /redaktionelle Anmerkung  

In den Erhebungsbögen „FB08_VNB_Gas“ und „FB11_MSB_Gas“ war das Scrollen zuletzt nur 

noch eingeschränkt möglich, was die Bedienbarkeit deutlich beeinträchtigt hat. Zudem ist es 

wünschenswert, dass sich ein Eingabefeld jeweils eindeutig nur auf eine einzelne Zelle bezieht 

und sich nicht über mehrere Spalten erstreckt. Dies erschwert ein blockweises Kopieren und 

Einfügen von Daten erheblich, da zusammenhängende Datenbereiche nicht ohne zusätzliche 

Bearbeitung übertragen werden können. Aus Anwendersicht wäre es daher sinnvoll, auf sich 

über mehrere Spalten erstreckende Eingabefelder zu verzichten, um eine effizientere und feh-

lerärmere Befüllung des Erhebungsbogens zu ermöglichen (bezieht sich auch auf FB03 und 

FB10). 

Zu 1.2 Oberste Muttergesellschaft  

› Die Frage war im Fragebogen „Händler und Lieferanten Gas“ bisher mit dem Zusatz 

„nur sofern bekannt“ versehen. Diese Formulierung sollte beibehalten werden. Für 

den Fall, dass kein Mehrheitseigner vorhanden ist, stellt sich die Frage, welche Gesell-

schaft im jeweiligen Kontext als oberste Muttergesellschaft anzusehen ist. Es sollte da-

her eine eindeutige, klare und belastbare Definition des Begriffs „oberste Mutterge-

sellschaft“ vorgenommen werden, um insbesondere die Anwendung auf Eigentü-

merstrukturen ohne beherrschenden Anteilseigner eindeutig zu regeln und Ausle-

gungsspielräume zu vermeiden. 
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Zu 8.1 Anzahl Unterbrechungen im Auftrag des Grund-/Ersatzversorgers oder eines anderen 

Lieferanten (Sperrungen insgesamt) 

› Die Frage sollte im Sinne der Datensparsamkeit gestrichen werden, da die Gesamtan-

zahl bereits im Rahmen der quartalsweisen Erhebung erfasst wird. 

 

3.4 Fragebogen 09 – Händler und Lieferanten Gas 

Zu 1.3 Oberste Muttergesellschaft  

› Die Frage war in diesem Fragebogen bisher mit dem Zusatz „nur sofern bekannt“ ver-

sehen. Diese Formulierung sollte beibehalten werden. Zusätzlich sollte der Begriff 

„oberste Muttergesellschaft“ eindeutig definiert werden. Für den Fall, dass kein Mehr-

heitseigner vorhanden ist, stellt sich die Frage, welche Gesellschaft im jeweiligen Kon-

text als oberste Muttergesellschaft anzusehen ist. Es sollte daher eine eindeutige, klare 

und belastbare Definition des Begriffs oberste Muttergesellschaft vorgenommen wer-

den, um insbesondere die Anwendung auf Eigentümerstrukturen ohne beherrschen-

den Anteilseigner eindeutig zu regeln und Auslegungsspielräume zu vermeiden.  

Zu 3.1.6 Abfrage Grundversorgerstatus  

› Die Frage sollte konkretisiert werden, da Netzgebiete keine Namen haben. Lediglich 

der Netzbetreiber oder ein Konzessionsgebiet können mit Namen aufgeführt werden. 
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